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Vorlage Stadtparlament vom 3. Mai 2016 Nr. 4275

132.26 Initiativen

Zonenplaninitiative , Grlinflache erhalten — kein (berdimensionierter Tageshort auf der
Soémmerliwiese”; Bericht und Antrag des Stadtrates

Antrag
Wir beantragen |hnen, folgende Beschllisse zu fassen:

1. Das Initiativbegehren , Grinflache erhalten — kein Uberdimensionierter Tageshort auf der
Sémmerliwiese” wird abgelehnt.
2. Der Burgerschaft wird folgender Gegenvorschlag zum Initiativbegehren vorgelegt:

Die Parzelle Nr. W1896 (, Sémmerliwiese”, Gesamtflache 8'593 m?) wird, mit Ausnahme
einer Flache von 1'697 m? geméss Beilage 2, der Griinzone A zugeteilt.

1 Initiativbegehren

1.1 Inhalt und Rechtmassigkeit

Das Zonenplaninitiativbegehren ,Grinflache erhalten — kein Uberdimensionierter Tageshort
auf der Sommerliwiese” hat folgenden Wortlaut:

. Die ,,Sommerliwviese” (Grundsticknummer: W1896), die im aktuellen Zonenplan der Stadt
St.Gallen der Zone fir offentliche Bauten und Anlagen zugeordnet ist, wird der Grinzone A
zugeteilt. ”

Der Initiative ist folgende Begriindung beigefligt:

. Die Sommerfliwiese wird von verschiedenen Bevolkerungsgruppen, insbesondere von Kin-
dern, als letzte grosse Grinflache ganzjdhrig intensiv genutzt und ist ein echter Begeg-
nungsort fur Alt und Jung. Das Lachen-Quartier steht stadtebaulich in einem Verdnderungs-
prozess. Alte Bausubstanz weicht Neubauten in einer verdichteten Bauweise. Es ist deshalb
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sehr wichtig, dass die Spielwiese im Herzen des Quartiers in ihrer gesamten Grosse erhal-
ten bleibt. Gerade in verdichteten Quartieren braucht es gentigend Erholungs- und Spielfla-
chen. Auch im stadtischen Richtolan ist die Sémmerliwiese als , bedeutender Freiraum”

ausgewiesen.

Der Stadtrat und die Verwaltung planen den Neubau eines grossen Tageshortes inkl. ergan-
zendem Schulhausangebot FSA+ fur die beiden Schulhduser Feldli und Schonenwegen auf
der Sommeriliwiese. Dieses fragwiirdige Gesamtprojekt sieht einen Zusammenzug der FSA+
Angebote der beiden Schulhdauser an einem einzigen Standort vor. Die neue Infrastruktur auf
der Sommerliwiese soll im Endausbau Platz fir 180 Kinder bieten. Die Initianten erwarten,
dass die zustandigen Behdrden zwei separate Standorte dafiir in unmittelbarer Nahe der
beiden Schulhduser suchen. Dadurch steht auch in Zukunft fir alle Kinder eine gute Infra-
Struktur fur die FSA+ ohne lange Anmarschwege zur Verflgung, ohne dass die Sémmerl-

wiese dafir geoptert werden muss. ”

Dieser Initiativtext wurde im Marz 2015 zur Prifung der Rechtmaéssigkeit eingereicht, die
vom Stadtrat mit Entscheid vom 16. Juni 2015 nach den erfolgten Abklarungen bestatigt
wurde. Die Parzelle Nr. W1896 in die Griinzone A im Zonenplan umzuteilen, ist mit dem
Ubergeordneten Recht vereinbar und gehért in die Kompetenz der Blrgerschaft (Art. 8 Ziff. 2
Gemeindeordnung).”

1.2 Verfahren

Das Initiativbegehren mit den Unterschriftenbogen wurde am 21. Oktober 2015 eingereicht.
Der Stadtrat stellte nach der Kontrolle der Unterschriftenbogen durch das Einwohneramt und
nach Ablauf der Rechtsmittelfrist fest, dass die Initiative mit Datum vom 28. November 2015
rechtsglltig zustande gekommen ist.

Fir die Behandlung von Initiativbegehren gelten die Bestimmungen der Gemeindeordnung
der Stadt St.Gallen (GO) und des kantonalen Gesetzes tber Referendum und Initiative (sGS
125.1, RIG). In Anwendung von Art. 43 RIG unterbreitet der Stadtrat dem Stadtparlament
innert sechs Monaten seit dem rechtsglltigen Zustandekommen Bericht und Antrag zum
Inhalt des Initiativbegehrens. Mit dieser Vorlage kommt der Stadtrat innert Frist diesem Auf-

trag nach.

Das Initiativbegehren ist als ausgearbeiteter Entwurf fir eine Umzonung der ,Sémmerliwie-
se” formuliert. Es gelten somit die Regeln flr eine Zonenplaninitiative mit fakultativer Volks-

abstimmung.

Gemass Art. 44 RIG hat das Stadtparlament innert 11 Monaten seit Rechtsgliltigkeit des
Zustandekommens, also im vorliegenden Fall bis zum 28. Oktober 2016, zu beschliessen, ob

es dem Begehren zustimmt, es ablehnt oder auf eine Stellungnahme verzichten will. Be-
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schliesst das Parlament Ablehnung, so ist gleichzeitig zu entscheiden, ob ein Gegenvor-
schlag vorgelegt werden soll (Art. 48 RIG).

Mit dem Initiativbegehren wird eine Anpassung des Zonenplans verlangt mit dem Ziel, einen
Neubau fir die familienergdnzende Betreuung der Schulhduser Feldli und Schdénenwegen
auf einem Teilbereich der Sdmmerliwiese zu verhindern. Im Folgenden begriindet der Stadt-
rat deshalb zunachst, warum aus seiner Sicht dieser Neubau notwendig und die S6mmerli-
wiese der ideale Standort daflr ist. Der Stadtrat legt sodann dar, dass mit einem Gegenvor-
schlag wesentliche und berechtigte Interessen der Initianten berlcksichtigt werden konnen.

2 Familienergdnzende Betreuung in der Stadt St.Gallen

Die familienerganzende Betreuung ist ein Angebot fir Kinder im Alter von vier (Kindergarten)
bis zwdlf Jahren (6. Primarschulklasse). Die Eltern haben die Mdglichkeit, ihre Kinder ent-
sprechend den Familienbedlrfnissen anzumelden. Das Angebot und somit die Raume sind
je nach Wochentag und Tageszeit unterschiedlich ausgelastet. Wahrend am Morgen eine
kleinere Gruppe Kinder das Frihstlck einnimmt, kommt am Mittag eine grosse Zahl fir das
Mittagessen in die Rdumlichkeiten. Der Grossteil der Kinder verlasst das Angebot nach dem
Mittagessen, um wieder die Schule zu besuchen. Am spéateren Nachmittag flllen sich die
Betreuungsraumlichkeiten wieder mit Kindern, die aus der Schule kommen, ihre Hausaufga-

ben erledigen und anschliessend bis um 18 Uhr betreut bleiben.

Familienerganzende Betreuung hat in der Stadt St.Gallen eine lange Tradition. Die Betreu-
ungsangebote fordern die geistige, korperliche und soziale Entwicklung der Kinder. Sie er-
moglichen Chancengerechtigkeit, kdnnen eine positiven Beitrag zum Schulerfolg leisten und
tragen zur besseren Integration in unsere Gesellschaft bei. Die Eltern haben die Moglichkeit,
Familie und Arbeit zu vereinbaren. Davon profitieren sowohl die Wirtschaft wie auch die 6f-
fentliche Hand gleichermassen. In der Stadt St.Gallen wird an zehn Standorten von Montag

bis Freitag eine Tagesbetreuung angeboten.

3 Problemstellung

Wie in allen Schweizer Stéadten hat auch in St.Gallen die Zahl der betreuten Kinder in den
letzten zehn Jahren eine starke Zunahme erfahren. Zurzeit werden gesamtstadtisch rund
1200 Kinder betreut. In den letzten Jahren war eine jahrliche Zunahme von rund 10 % zu
verzeichnen. In Kapazitatsberechnungen des klnftigen Entwicklungspotenzials geht man
davon aus, dass langfristig 50 % der beschulten Kinder ein Betreuungsangebot besuchen

werden, 70 % davon am Spitzentag. Dieser Wert erscheint im Quervergleich realistisch,
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plant doch die Stadt Zirich ihre Betreuungsangebote auf der Basis einer Betreuungsquote

von 70 % aller Kinder.

Das Betreuungsangebot fir die Kinder aus dem Einzugsgebiet Feldli befindet sich zurzeit am
Gerbeweg 15 (Parzelle Nr. W2869). Bis Ende 2015 konnte noch das ehemalige Wohngebau-
de am Rosenfeldweg 12, unmittelbar bei der Schulanlage, als Mittagstisch genutzt werden.
Nachdem die Stadt es aber im Tausch gegen ein Grundstiick hinter dem Hauptbahnhof ab-
getreten hat, musste es Ende 2015 gerdumt werden. Als Ersatz wurden Container im Aus-
senraum der Tagesbetreuung am Gerbeweg 15 installiert. Die Container flr den Mittags-
tisch sind ein Provisorium. Das Gebaude Gerbeweg 15 selbst ist in einem schlechten bauli-
chen Zustand. Es wurde in den 50er Jahren als Kindergarten erbaut und 1988 um einen
zweigeschossigen Pavillon erweitert und in eine Tagesbetreuungsstatte umgenutzt. Eine
Gebaudesanierung lasst sich aus wirtschaftlichen Uberlegungen nicht rechtfertigen. Deshalb
wurde ein Projekt fur die Zusammenlegung von Tageshort und Mittagstisch in einem Er-

satzneubau in Angriff genommen.

4 Neubau fir Tagesbetreuung des Einzugsgebietes Feldli

Relativ schnell musste festgestellt werden, dass der Neubau fir die familienergdnzende
Betreuung nicht auf dem Areal des Schulhauses Feldli realisiert werden kann. Eine Integrati-
on der Tagesbetreuung auf dem bestehenden Schulareal hatte zwar den Vorteil gehabt, dass
der schulische Raum mitbenutzt und das Raumprogramm fir den Neubau entsprechend
hatte verkleinert werden kénnen. Ein Neubau auf dem Schulareal hatte jedoch dem Ergebnis
des Studienauftrags von 2006 zur Sanierung des Schulhauses Feldli widersprochen. Das
Beurteilungsgremium entschied sich damals bewusst gegen eine bauliche Erweiterung zu
Gunsten des Erhalts der architektonischen und freirdumlichen Qualitaten der Anlage. Zudem
ware fur einen Neubau einzig die Spielwiese im Stdwesten der Anlage in Frage gekommen.
Ein Neubau an diesem Standort hatte sowohl fir die Primarschule wie auch fir die Tagesbe-
treuung erhebliche betriebliche Nachteile zur Folge gehabt. Die Kinder hatten nach Uberbau-
ung der einzigen Spielwiese des Schulareals auf die ausserhalb liegende Sémmerliwiese
ausweichen missen, was den Betreuungsaufwand erhdht hatte. Da sich samtliche Gebaude
auf dem Schulareal im Inventar der schitzenswerten Bauten und Anlagen befinden, war

eine Erweiterung auch aus denkmalpflegerischer Sicht nicht wiinschenswert.

Aufgrund des Resultats einer stadtinternen Machbarkeitsstudie wurde stattdessen die Pla-
nung fur eine Neulberbauung am bestehenden Standort am Gerbeweg 15 aufgenommen.
Die fur das Bauvorhaben veranschlagten Kosten erwiesen sich aber in der Folge als unver-
haltnismassig hoch. Insbesondere das wahrend der Bauzeit erforderliche Provisorium mach-
te einen wesentlichen Anteil an den Gesamtkosten aus. Deshalb wurde nach alternativen

Standorten gesucht.
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Zur gleichen Zeit liessen die Prognosen flr die Schilerzahlen im Einzugsgebiet der Schule
Schdonenwegen darauf schliessen, dass in einigen Jahren fir die familienergdnzende Be-
treuung ein zusatzliches Raumangebot bendtigt wird. Auf dem Areal der Primarschule Sché-
nenwegen besteht zum aktuellen Zeitpunkt zwar noch ein ausreichendes Raumangebot flr
die familienerganzende Betreuung. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass in eini-
gen Jahren ebenfalls ein neuer Standort gefunden werden muss, da auf dem Schulareal
Schdonenwegen zwar noch Flachenreserven bestehen, diese jedoch flir die Schulraument-
wicklung bendtigt werden. Die aktuellen Prognosen belegen, dass in den kommenden Jah-

ren weitere Klassen er6ffnet werden miissen.

Unter diesen Umstanden drangte sich eine langfristige Betrachtungsweise flir die Standorte
der familienerganzenden Betreuung auf, welche sich nicht auf das Einzugsgebiet Feldli be-
schrankt. Wirde heute ein auf das Einzugsgebiet der Primarschule Feldli-Schoren be-
schrankter Neubau flr die Tagesbetreuung geplant, bestlinde das Risiko, dass in den nachs-
ten Jahren in ndherer Umgebung ein weiterer Standort fir die familienergdnzende Betreu-
ung geschaffen werden misste. Eine solche Planung wéare weder vorausschauend noch
wirtschaftlich. Deshalb sollen fir die beiden Einzugsgebiete langfristig Raumlichkeiten an
einem einzigen Standort flr die Betreuung von insgesamt 180 Kindern geschaffen werden.

5 Standortevaluation flr die Zusammmenflihrung der beiden Angebote

Fir die Zusammenflhrung der beiden Angebote in einem Ersatzneubau erfolgten eine in-
tensive Standortsuche und ebensolche Standortevaluation. Gefunden wurden in zumutbarer

Gehdistanz sechs maogliche Standorte. Es sind dies:
- Familiengartenareal (Nr. W4971)

- Areal Notwohnungen (Nr. W1770)

- Waldauparkli (Nr. W3225)

- Migros-Parzelle (Nr. W1514 und W1516)

- Gerbeweg 15 (Tagesbetreuung)

- Sommerliwiese (Nr. 1896).

Eine MachbarkeitsUberprifung in Bezug auf die Bedlrfnisse der Tagesbetreuung ergab,

dass die ersten vier Standorte aus verschiedenen Griinden nicht in Frage kommen.

Das Familiengartenareal (Parzelle Nr. W4971) und das Areal mit den Notwohnungen (Nr.
W1770) sind aufgrund der friiheren Nutzung als Kehrrichtdeponie stark belastet. Die austre-
tenden Gasemissionen sind mit einer Nutzung fir die Betreuung nicht vertraglich. Das
Woaldauparkli (Nr. W3225) wurde erst im Jahr 2006 von der Zone fir 6ffentliche Bauten und

Anlagen in die Griinzone A Uberflhrt und vor kurzem durch das Gartenbauamt saniert. Auch
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das Areal, auf welchem die Migros einen Neubau plant (Nr. W1514 und W1516), kommmt aus
betrieblichen Grinden fir ein Betreuungsangebot nicht in Frage, da die Tagesbetreuung in
einem der oberen Geschosse untergebracht werden musste. Zudem wiurde der direkte
Aussenraumbezug fehlen.

Somit bleiben noch die Standorte Gerbeweg 15 und die Sommerliwiese (Nr. 1896). Bei der
Beurteilung dieser Standorte zeigte sich klar, dass die Sémmerliwiese gegenlber dem
Standort Gerbeweg 15 erhebliche Vorteile aufweist, namlich:

- Auf der S6mmerliwiese kann aufgrund der vorhandenen Flache in einer ersten Etap-
pe das Raumprogramm flr das Betreuungsangebot der Schilerinnen und Schuler
aus dem Einzugsgebiet Feldli realisiert werden. Zu einem spéateren Zeitpunkt ist die
Erweiterung um das Angebot flr die Kinder aus dem Einzugsgebiet Schénenwegen-
Lachen mdglich. Hingegen misste am Gerbeweg 15, damit das Raumprogramm er-
fiillt werden kann, eine viergeschossige Uberbauung realisiert werden. Aus betriebli-
cher Sicht wire eine zweigeschossige Uberbauung wiinschenswert. Auch ist eine

Etappierung aufgrund der begrenzten Flache am Gerbeweg nur schwer realisierbar.

- Auf der S6mmerliwiese steht der Tagesbetreuung unmittelbar angrenzend ein hoch-
wertiger Aussenraum zur Verfligung. Da die gesamte Flache am Gerbeweg 15 flr
das Raumprogramm bendtigt wird, kann an diesem Standort nur ein sehr beschrank-
ter Aussenraum geschaffen werden. Die Nutzung der S6mmerliwiese als alternativer
Aussenraum fir den Gerbeweg 15 kdme nur fir die grosseren Kinder in Frage. Die
kleineren Kinder mussten begleitet und beaufsichtigt werden, was die Betreuungs-
kosten stark erhdhen wirde.

- Wahrend der Erstellung des Neubaus auf der SOmmerliwiese konnte der bestehende
Hort am Gerbeweg 15 weiterbetrieben werden. Die hohen Kosten fiir ein Provisori-

um (rund 1 Million Franken) wirden wegfallen.

6 Projektwettbewerb fir den Neubau Tagesbetreuung Sommerli

Aufgrund der Standortevaluation mit klarer Praferenz fir einen Neubau der Tagesbetreuung
fUr die Quartiere Schonenwegen, Lachen und Feldli auf einem Teilbereich der Sommerliwie-
se fuhrte das Hochbauamt der Stadt St.Gallen im Jahr 2015 einen anonymen Projektwett-
bewerb durch. Aus 80 eingereichten Wettbewerbsbeitrdgen empfahl das Preisgericht ein-
stimmig das Projekt , Nasibus” zur Weiterbearbeitung. Das Projekt bringt die beiden Hort-
einheiten in zwei Hauptkdrpern unter, die zusammen mit einem niedrigen Verbindungstrakt
um einen zur Sommerliwiese offenen Hof gruppiert sind. Diese Anordnung ermdglicht es,

dass in einem ersten Schritt nur das Raumprogramm flr das Betreuungsangebot der Kinder
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aus dem Gebiet Feldli (90 Betreuungsplatze) realisiert wird. Der zweite Hauptkorper fur die
Ergdnzung des Betreuungsangebots fir die Kinder aus dem Gebiet Schonenwegen-Lachen
(weitere 90 Betreuungsplatze) lasst sich zu einem spéateren Zeitpunkt realisieren, sofern sich
die Prognosezahlen bestatigen. Bis zu diesem Zeitpunkt kann die bendétige Flache fir den
zweiten Hauptkdrper frei bleiben. Dank der Beschrankung der beiden Hauptkdrper auf zwei
Geschosse wird eine gute Integration in die Umgebung erreicht. Ausserdem werden wegen
der kompakten Bauweise am norddstlichen Rand der SOmmerliwiese weder die Spielwiese
noch der Schlittelhang mit den bestehenden Baumen tangiert.

Der Stadtrat hat im Juni 2015 vom Ergebnis des Wettbewerbs Kenntnis genommen und
beschlossen, dass Uber das weitere Vorgehen nach Abschluss dieses Initiativverfahrens
entschieden wird.

7 Ablehnung des Initiativbegehrens und Gegenvorschlag

Das Initiativbegehren verlangt, dass die S6mmerliwiese vollstandig von der Zone fur &ffentli-
che Bauten und Anlagen in die Grinzone A umgezont wird. Damit kdnnte der am nordostli-
chen Rand der Sommerliwiese geplante Neubau fir die familienergdnzende Betreuung der
Kinder aus den Quartieren Feldli, Schonenwegen und Lachen nicht mehr erstellt werden.
Ein solches Begehren, welches nach intensiver Standortsuche und -evaluation am bestge-
eigneten Ort ein allseits geschéatztes, attraktives Betreuungsangebot in Form einer Tagesbe-

treuung ganzlich verhindert, kann keine Unterstltzung finden und ist abzulehnen.

Der Stadtrat ist wie die Initianten der Auffassung, dass die Sdmmerliwiese bedeutender
Freiraum fUr das Quartier ist und in ihrer Funktion erhalten werden soll; sie soll in angemes-
sener Form den ndtigen rechtlichen Schutz erhalten. Der Schutz soll mittels Umzonung in
die Griinzone A erfolgen, soll aber nicht die ganze SOmmerliwiese erfassen — also kein integ-
raler Schutz der SOmmerliwiese — und so ausgestaltet sein, dass der geplante Neubau fir
die Tagesbetreuung moglich bleibt. Das heisst, der Baulandanteil fir den Neubau der Tages-
betreuung wird von der Umzonung ausgeklammert und bleibt in der Zone flir &ffentliche
Bauten und Anlagen. Denn ohne diese Landparzelle kann fir die Quartiere Schénenwegen,
Lachen und Feldli an vergleichbar guter Lage kein Neubau fUr die Tagesbetreuung erstellt
werden, welcher betrieblich und wirtschaftlich Uberzeugt. Die Standortanalyse hat klar auf-
gezeigt, dass die Sdmmerliwiese die beste Ldsung ist und die Platzierung des Neubaus am
norddstlichen Rand der Wiese die bisherige Nutzung nur marginal einschrankt. Die Sport-
spielfelder wie auch der Schlittelhang werden vom Neubauprojekt nicht tangiert. So beno-
tigt die gemass Wettbewerb obsiegende Variante im Vollausbau lediglich knapp 20 Prozent
(1'697 m?) der Gesamtflache der Sémmerliwiese (8'5693 m?. Zudem wird in einer ersten

Phase fir die Tagesbetreuung der Kinder aus dem Gebiet Feldli-Schoren lediglich die Halfte
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der Parzellenfldche (ca. 850 m?, resp. zehn Prozent der Gesamtflache) bendtigt. Die ibrige
Flache bleibt so lange frei, bis das Bedlrfnis nach weiteren Betreuungsplatzen aus dem
Quartier Schonenwegen ausgewiesen und der Erweiterungsbau Sommerli (2. Etappe) ange-

zeigt ist.

Mit diesem Gegenvorschlag werden sowohl die Interessen der Initianten wie auch der Stadt
berlcksichtigt. Mit der Zuweisung des grdssten Teils der SOmmerliwiese zur Griinzone A ist
sichergestellt, dass diese Fliache auch in Zukunft von Uberbauungen freigehalten wird. Fir
den Neubau der Tagesbetreuung wird im Zonenplan nur die minimal notwendige Flache in

der Zone fiUr offentliche Bauten und Anlagen belassen.

Der Stadtrat ist Uberzeugt, dass mit dem Gegenvorschlag eine grosszligige Grinflache be-
stehen bleibt, die von Kindern und Erwachsenen ganzjahrig genutzt werden kann. Die Som-
merliwiese bleibt Spielwiese und Begegnungsort fir Jung und Alt. Zu erwarten ist, dass die
Spielwiese dank des Tagesbetreuungsangebotes mehr mit Kindern belebt sein wird als fri-
her und damit an Bedeutung flr das Leben im Quartier gewinnt. Die Tagesbetreuung im
Verbund mit der Spielwiese schafft und erhélt einen lebendigen Lebensraum fir die Kinder

und Erwachsenen im Zentrum des Lachen-Quartiers.

8 Weiteres Vorgehen

Nach Art. 43 RIG hatte der Stadtrat seit der Rechtsglltigkeit des Zustandekommens der
Initiative am 28. November 2015 sechs Monate Zeit, dem Stadtparlament Bericht zum Inhalt
des Initiativbegehrens zu unterbreiten, was hiermit innert Frist eingehalten ist. Im vorliegen-
den Fall unterbreitet der Stadtrat dem Stadtparlament zeitgleich mit der Berichterstattung
Antrag fur einen Gegenvorschlag. Das ist nicht undblich, wenn es zeitlich innert derselben
Frist sachlich zu vereinbaren ist. Der Gegenvorschlag muss sich gemass Art. 49 Abs. 3 RIG
auf den Gegenstand des Initiativbegehrens beziehen. Er kann unter Wahrung des Grundge-
dankens des Begehrens eine selbstandige Losung treffen, was vorliegendenfalls mit der
Teilauszonung der Fall ist. Die Begriindung daflir hat der Stadtrat vorstehend im Detail dar-
gelegt.

Da es sich vorliegend um eine Zonenplandnderung handelt, ist nicht nur das RIG zu beach-
ten, sondern auch das kantonale Baugesetz (sRS 731.1, BauG). Art. 29 f. BauG sieht fir Zo-

nenplananderungen ein vorgangiges Auflageverfahren vor.

Folgt das Stadtparlament dem Initiativbegehren, folgt die Auflage der Zonenplandnderung
gemass Initiativbegehren. Nimmt das Stadtparlament den Gegenvorschlag an, kommt es zur
Volksabstimmung. Je nach Ergebnis zugunsten des Initiativbegehrens oder des Gegenvor-
schlags wird sodann das Auflage- und Einspracheverfahren gemass BauG fir die jeweilige

Zonenplananderung durchgefiihrt. Uber allféllige Einsprachen wére wiederum zu entschei-
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den und letztlich wirde die Zonenplananderung dem fakultativen Referendum samt Geneh-
migungsverfahren unterstehen. Sollte das Stadtparlament weder dem Initiativbegehren noch
dem Gegenvoranschlag zustimmen, kommt es ebenfalls zu einer Volksabstimmung, aber
nur Uber die Initiative. Sollte die Initiative an der Urne angenommen werden, so wirde an-
schliessend das Zonenplanverfahren mit Auflage- und Einspracheverfahren und fakultativem

Referendum sowie Genehmigungsverfahren folgen.

Der Stadtprasident:
Scheitlin

Der Stadtschreiber:
Linke

Beilage:
- Initiative (Beilage 1)
- Zonenplan rechtsgultig und Zonenplan gemass Gegenvorschlag




	1 Initiativbegehren
	1.1 Inhalt und Rechtmässigkeit
	1.2 Verfahren

	2 Familienergänzende Betreuung in der Stadt St.Gallen
	3 Problemstellung
	4 Neubau für Tagesbetreuung des Einzugsgebietes Feldli
	5 Standortevaluation für die Zusammenführung der beiden Angebote
	6 Projektwettbewerb für den Neubau Tagesbetreuung Sömmerli
	7 Ablehnung des Initiativbegehrens und Gegenvorschlag
	8 Weiteres Vorgehen

